
Checkliste: „29 Schritte zum optimalen Gerichtsgutachten“

Aufgabe erledigt

1. Beweisbeschluss in der Gerichtsakte studieren, um Art und Umfang des 
Gutachterauftrages festzustellen. Sofern fachlich dafür nicht zuständig/
kompetent, Akte unter Angabe des Ablehnungsgrundes unverzüglich 
(möglichst innerhalb von drei Tagen) an das Gericht per Einschreiben zurück-
geben.

2. Falls der Beweisbeschluss unklar formuliert ist, das Gericht bzw. die*den 
Richter*in schriftlich, telefonisch oder persönlich um Klarstellung bitten.

3. Prüfen, ob Auftrag aus Befangenheitsgründen abgelehnt werden muss oder 
sollte – wenn ja, Gericht unverzüglich verständigen.

4. Das Gericht unterrichten, wenn stichhaltige Gründe gegen die baldige Aus-
führung des Auftrages sprechen. Dabei bedenken: Gutachtenerstattung ist 
Pflicht!

5. Gerichtsakte auf wesentliche Inhalte abklopfen, um ein Bild vom bisherigen 
Prozessverlauf und den zugrunde liegenden Vorgängen zu erhalten.

6. Gegebenenfalls über das Gericht notwendige zusätzliche Informationen 
von den Parteien anfordern.

7. Falls ein Ortstermin erforderlich ist, in der Regel beide streitenden Partei- en 
einladen. Sind Anwält*innen (Prozessbevollmächtigte) im Verfahren tätig, 
diese zumindest informieren.

8. Für Einladungsfrist zum Ortstermin möglichst nicht unter 10 bis 14 Tagen 
bleiben (einfacher Brief oder Einschreiben). Ausnahme: Selbstständiges 
Beweisverfahren, da hier meist Eile geboten ist. Deshalb: Parteien notfalls 
auch kurzfristig zum Ortstermin laden.

9. Beim Ortstermin nur Fragen stellen und sich sachlich informieren lassen, 
aber keine wertenden Aussagen über Erkenntnisse abgeben oder sich gar 
zur Schuldfrage äußern.

10. Wird der Zugang zum zu begutachtenden Objekt verweigert bzw. die 
Besichtigung gestört, zunächst Partei(en) auf Rechtsfolgen aufmerksam 
machen. Notfalls den Ortstermin abbrechen und das Gericht informieren.

11. Vor, bei und nach dem Ortstermin wie generell bei Gutachtertätigkeiten 
neutral verhalten. Keine Gespräche mit nur einer Partei führen; es sei denn, 
trotz Einladung beider Parteien ist nur eine Seite erschienen. Dies dann 
entsprechend im Gutachten vermerken.

12. Gemäß den Feststellungen beim Ortstermin ein schriftliches Gutachten 
erarbeiten. Eindeutige und klare Formulierungen wählen, notwendige Fach-
begriffe erläutern. Gutachten stets so abfassen, dass sie auch für handwerk-
liche Laien verständlich und gedanklich nachvollziehbar sind.

13. Falls Prozessparteien beim Ortstermin zum Vergleich bereit sind, dies mit 
Fingerspitzengefühl fördern und dem Gericht mitteilen. Festgestellte Män-
gel dennoch schriftlich festhalten.

14. Für das Gutachten keinen Firmenbriefbogen verwenden, sondern neutrales, 
weisses Papier.

15. Gutachten in geforderter Zahl an Exemplaren beim Gericht einreichen.



Aufgabe erledigt

16. Im Kopf des Gutachtens sollten angegeben werden „von der Hand-
werkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade öffentlich bestellte*r und 
vereidigte*r Sachverständige*r für das (Angabe des Sachgebietes gem. 
Bestellungsurkunde)“.

17. Im Vorspann des Gutachtens Namen der streitenden Parteien, Gericht und 
Geschäftsnummer des Verfahrens angeben.

18. Bei einem Ortstermin im Gutachten angeben, wer geladen wurde, wie 
lange die Ladungsfrist war, wer teilgenommen hat, wann der Ortstermin 
stattfand, wie lange dieser dauerte und gegebenenfalls wer den Ortstermin 
vorzeitig verließ.

19. Darlegen, welche Vorarbeiten außer der Objektbesichtigung (Ortstermin) 
für das Gutachten erforderlich waren, welche Unterlagen (z. B. handwerkli-
che Fachregeln, DIN-Normen, sonsti- ge technische Vorschriften, Produktin-
formationen und Einbauanleitungen von Herstellern) benutzt wurden.

20. Im Gutachten ggf. auch mitteilen, ob Hilfskräfte für im Einsatz waren bzw. 
ob labortechnische Untersuchungsergebnisse zugrunde gelegt wurden.

21. Bei Gutachterauftrag mit mehreren Punkten: Diese Gliederung dem Gut-
achten zugrunde legen und jede einzelne Beweisfrage für sich abgeschlos-
sen behandeln.

22. Feststellungen aus der Gutachtertätigkeit, d. h. im Allgemeinen die festge-
stellten Mängel („Ist-Zustand“), einzeln auflisten und beschreiben.

23. Überlegungen/Einschätzungen bei der Wertung („Soll-Zustand“) der fest-
gestellten Mängel so darlegen, dass sie für Außenstehende nachvollziehbar 
sind.

24. Falls Korrekturen bei Nachprüfung von Rechnungen und Preisen notwendig 
sind, die einzeln berichtigten Rechnungsposten (wie bei einem detaillierten 
Angebot) angeben.

25. Im Gutachten keine Fragen behandeln, die im Beweisbeschluss nicht aus-
drücklich gestellt sind.

26. Nur handwerkliche Nachfragen, aber keine Rechtsfragen behandeln.

27. Am Schluss des Gutachtens das Ergebnis in einem gesonderten Absatz kurz 
zusammenfassen.

28. Oberster Grundsatz bei jeder Gutachtenerstellung: Unbedingte und absolu-
te Objektivität und Neutralität! – Auf den Eid als Sachverständige nur Bezug 
nehmen, wenn dies vom Gericht aus- drücklich gefordert wird. Unterschrift 
und Sachverständigenstempel nicht vergessen!

29. Gutachten mit Berichtsakte an das Gericht grundsätzlich per Einschreiben 
zurücksenden. Die nach einzelnen Kostenbeständen des JVEG aufgeglie-
derte Kostenrechnung in zweifacher Ausfertigung beifügen (Vergütungs-
antrag).


